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Geringeres Tempo bringt MEHR SICHERHEIT.

Gemeindestraßen: 66% des Straßennetzes (~ 70.000 km) 

Ortsgebiet: 2/3 aller Verkehrsunfälle

Gemeindestraßen: 42% aller Verletzten, 21% aller Getöteten

Ungeschützte 

Verkehrsteilnehmer
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Geschwindigkeit in der StVO

Anpassung der 

Fahrgeschwindigkeit an 

Straßen-, Verkehrs- und 

Sichtverhältnisse

Ortsgebiet grundsätzlich 50 km/h

Generelle 

Höchstgeschwindigkeit

im Ortsgebiet 50 km/h

Nur durch Verordnung 
auch 30 möglich

Erst durch eine korrekt 

erlassene Verordnung ist 

eine Absenkung auf 30 

km/h  möglich
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Kernfragen

Welche Möglichkeiten für 
Tempo 30 gibt es?

Welche ist neu?

Wo liegt die Erleichterung?

Was sind die Alternativen?



SAFETY FIRST! 5

3 Modelle für Geschwindigkeitsbeschränkungen

§ 43 
Abs 1+2

§ 20 
Abs 2a

§ 43 
Abs 4a

Neu!
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Erlassung Geschwindigkeitsbeschränkung § 43 (1) b / (2)

Information über Defizite an Behörde
z. B. durch Straßenerhalter § 98 (4), periodische Prüfung § 96 (2)

Anhörungs- und Ermittlungsverfahren
(z. B. gesetzliche Interessenvertretungen § 94f)

Verordnungsbeschluss der Behörde

Erforderlichkeit / Zweckmäßigkeit /  

Interessenabwägung

Kundmachung
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Die Prüfmaßstäbe im Detail

1

• Ist die V zur Erreichung des Ziels geeignet? → weiter Spielraum 

• Für Ortsgebietverordnungen die einzige Voraussetzung! (§ 20 Abs 2a)

2

• Ist die V erforderlich in dem Sinn, dass sie das „gelindeste“ Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels bildet? → Vergleich machen

• Vgl. § 43 Abs 1 und 2: spezifische Gefahrensituation berücksichtigen

3
• Interessenabwägung zwischen Interessen an der Verkehrsbeschränkung 

einerseits und an der ungehinderten Benützung der Straße andererseits
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Was bringt die 35. StVO-Novelle?
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Neu: § 43 Abs 4a StVO

Bestimmte Straßen 
Strecken

Zonen 

Nur in

Ortsgebieten

Bereiche mit 

besonderem 

Schutzbedürfnis

Kann-Bestimmung

„Eignung“ 
zur Erhöhung der 

Verkehrssicherheit
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Das Wording im Direktvergleich

§ 43 Abs 1+2:

Die Behörde hat … wenn … erfordert … bei der Erlassung … ist auf den 
angestrebten Zweck und auf die Verkehrserfordernisse Bedacht zu nehmen.

§ 20 Abs 2a:

Die Behörde kann … sofern dies auf Grund der örtlichen oder 
verkehrsmäßigen Gegebenheiten geeignet erscheint.

§ 43 Abs 4a:

Die Behörde kann … verringern, sofern die Maßnahme zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit … geeignet ist.
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Wo liegt nun konkret die Erleichterung?

• Keine teuren Gutachter oder Gutachten nötig

• Vereinfachtes Ermittlungsverfahren – rasche Erlassung

• Textbausteine beim KFV verfügbar

• Entfallende Prüfungen:

− Nachweis spezifischer Gefahren wie Unfallzahlen oder 
Verkehrsfrequenzen und vergleichende Bewertung

− Feststellung der Erforderlichkeit und Interessenabwägung

− Wissenschaftlich fundierte Prüfung der örtlichen und 
verkehrstechnischen Gegebenheiten
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Broschüre zum Download

https://www.kfv.at/wp-

content/uploads/2025/01/Broschuere_Geschwindigkeit_sensible

Bereiche_Online_final_300dpi.pdf 

https://www.kfv.at/wp-content/uploads/2025/01/Broschuere_Geschwindigkeit_sensibleBereiche_Online_final_300dpi.pdf
https://www.kfv.at/wp-content/uploads/2025/01/Broschuere_Geschwindigkeit_sensibleBereiche_Online_final_300dpi.pdf
https://www.kfv.at/wp-content/uploads/2025/01/Broschuere_Geschwindigkeit_sensibleBereiche_Online_final_300dpi.pdf
https://www.kfv.at/wp-content/uploads/2025/01/Broschuere_Geschwindigkeit_sensibleBereiche_Online_final_300dpi.pdf
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Schulstraße

Fahrradstraße

Begegnungszone

Alternativen: Indirekte Instrumente zur Senkung der

Geschwindigkeit
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StVO-Kommentar

   KFV Blue Box Rechtstexte

      KFV Baustellen-Handbuch

         E-Scooter-Handbuch



Ich bitte um Ihre Fragen!

Dr. Armin Kaltenegger

Bereichsleiter Recht & Normen

Bereichsleiter Eigentumsschutz

Univ. Lektor

E-Mail: armin.kaltenegger@kfv.at

© KFV. Sämtliche Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung darf nur mit Zustimmung des KFV erfolgen.

© Schedl/KFV
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